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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 
 

 

Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
für einen Gewässerausbau gemäß § 68 WHG / Stadt Emden 

 

TenneT TSO GmbH, Eisenbahnlängsweg 2 a, 31275 Lehrte, hat einen Antrag nach § 68 WHG für einen 
Gewässerausbau in der Gemarkung Borssum, Flur 1 und 11, Flurstücke 91/16, 92/17, 31/1, 31/2 und 

64 gestellt. 
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Die Stadt Emden hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeit (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), neugefasst durch Bekanntmachung vom 

25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.12.2008 

(BGBl. I S. 2998) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

für das Vorhaben nicht besteht. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG bekannt gemacht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Emden, den 20.05.2015 

 
Stadt Emden  

 

Der Oberbürgermeister 

 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 

Haushaltssatzung der Stadt Aurich 
für das Haushaltsjahr 2015 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt  

Aurich in seiner Sitzung am  19.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird im Kernhaushalt 

 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 107.323.132,- € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 107.323.132,- € 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge  0,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,- € 

 

2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 105.273.132,- € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.215.874,- € 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.860.235,- € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.277.500,- € 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 18.400.000,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.249.800,- € 

 

festgesetzt. 
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§ 1a 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Nettoregiebetriebes Betriebshof wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 6.161.459,- € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.161.459,- € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,- € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0,- € 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.161.459,- € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.721.900,- € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,- € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 289.000,- € 
 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 435.367,- € 

 

festgesetzt. 

 

§ 1b 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäu-
demanagement wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 10.333.212,- € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.333.212,- € 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0,- € 

 

2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.018.309,- € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.143.613,- € 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 626.000,- € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.946.000,- € 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.320.000,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 751.033,- € 

 

festgesetzt. 
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§ 1c 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.891.499,- € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.951.517,- € 
 

1.3 der außerordentlichen Erträge  0,- € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0,- € 

 

2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.806.136,- € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.318.517,- € 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 733.000,- € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.612.500,- € 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.879.500,- € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.414.433,- € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Kernhaushalt auf 18.400.000,- € festgesetzt. 

 

§ 2a 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Nettoregiebetrieb Be-
triebshof nicht veranschlagt. 

 

§ 2b 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudema-
nagement auf 3.320.000,- € festgesetzt. 

 

§ 2c 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung auf 

6.879.500,- € festgesetzt. 

 
§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Kernhaushalt auf 12.007.000,- €  fest-

gesetzt. 
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§ 3a 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden im Nettoregiebetrieb Betriebshof nicht veranschlagt. 

 

§ 3b 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement auf 3.200.000,- €  festgesetzt. 

 
§ 3c 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung 

auf 5.675.000,- €  festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Kernhaushalt auf 50.000.000,- €  fest-

gesetzt. 
 

§ 4a 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Nettoregiebetrieb Betriebshof auf 

1.020.000,- €  festgesetzt. 

 

§ 4b 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement auf 1.660.000,- €  festgesetzt. 

 

§ 4c 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Nettoregiebetrieb Stadtentwässe-
rung auf 1.130.000,- €  festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt  

festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 395 v.H. 

 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 395 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 395 v.H. 
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§ 6 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in 

Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG). 

 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 

NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen. 
 

Wertgrenzen 
 

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 

GemHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € übersteigen. 

 

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalts-

plan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den 

dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt. 

 
Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung 
 

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO, die eine Wirtschaftlich-

keitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvesti-

tionsbedarf von über 1 % der veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen übersteigen. 

 

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO, die eine Folgekosten-

berechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvestition un-

terschreiten, aber mindestens 100.000,- € betragen. 

 
Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen 
 

§ 12 Abs. 2 GemHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Land-

schaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 € inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich 

unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 GemHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenann-

ten Betrag unterschreiten. 

 

Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen 
 

Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 
GemHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt 

werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- € nicht übersteigen.  

 

Aurich, den 19.03.2015 

 

Stadt Aurich 
 

Bürgermeister 

Windhorst 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Die gemäß §§ 120 Abs. 2, 119 Abs. 4 und 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

erforderliche Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 19. Mai 2015, Az. I/10-150 20 1, 

erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 26.05.2015 bis zum 03.06.2015 zur 

Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Aurich, Zimmer 110, öffentlich aus. 
 

Aurich, 19.05.2015 

 

Stadt Aurich 
 
Bürgermeister 

Windhorst 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung 

Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 170 der Stadt Aurich ( Rehweg ) 
 
Der Rat der Stadt Aurich hat am 26.08.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 170 (Rehweg) 
nach § 10(1) BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 170 liegt im südöstlichen Teil des 
Ortsteiles Sandhorst. Der Geltungsbereich wird im Nordosten begrenzt durch den Sandhorster Forst, 
im Süden durch die Straße Rehweg und die daran anschließende Bebauung, im Südwesten durch 
einen geplanten Fußweg und Bauflächen und im Nordwesten durch vorhandene Bebauung. 
 
Der Bebauungsplan mit der Begründung kann im Rathaus der Stadt Aurich, Fachdienst Planung, 
II. Obergeschoss, Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, während der Dienststunden eingesehen wer-
den. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 und 4 Baugesetzbuch für die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-
gensnachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine be-
achtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 
§ 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 
3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Aurich geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden am 22.05.2015 
tritt diese Satzung in Kraft. Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses 
mit einem Plan über die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches wird hingewiesen. 
 
Aurich, den 30.03.2015 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 

Windhorst 
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Bekanntmachung zur Bauleitplanung 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 306 der Stadt Aurich ( Moorlandsmeer ) 

 

Der Rat der Stadt Aurich hat am 26.08.2010 den Bebauungsplan Nr. 306 (Moorlandsmeer) nach 

§ 10(1) BauGB als Satzung beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan mit der Begründung kann im Rathaus der Stadt Aurich, Fachdienst Planung, 

II. Obergeschoss, Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, während der Dienststunden eingesehen wer-

den. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 und 4 Baugesetzbuch für die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-

gensnachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine be-

achtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 

§ 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 

3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Aurich geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-

zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden am 22.05.2015 

tritt diese Satzung in Kraft. Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses 

mit einem Plan über die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches wird hingewiesen. 

 

Aurich, den 30.03.2015 

 

Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Windhorst 
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Bekanntmachung zur Bauleitplanung 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 325 der Stadt Aurich ( Gewerbegebiet östlich Dornumer 

Straße ) 
 

Der Rat der Stadt Aurich hat am 13.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 325 (Gewerbegebiet östlich Dor-

numer Straße) nach § 10(1) BauGB als Satzung beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan mit der Begründung kann im Rathaus der Stadt Aurich, Fachdienst Planung, 

II. Obergeschoss, Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, während der Dienststunden eingesehen wer-

den. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 und 4 Baugesetzbuch für die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-

gensnachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine be-

achtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 

§ 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 

3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Aurich geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-

zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden am 22.05.2015 

tritt diese Satzung in Kraft. Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses 

mit einem Plan über die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches wird hingewiesen. 

 

Aurich, den 29.04.2015 

 

Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Windhorst 
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Bekanntmachung 
Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 8 

der Stadt Wiesmoor (Sonnenblumenweg) 
 

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.04.2015 die 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. B 8 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-

lich:  
 

Übersicht zur 3. Änderung des Bebauungsplanes B8 der Stadt Wiesmoor 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 8 tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 

Abs. 3 BauGB). 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 8 kann einschließlich ihrer Begründung gem. § 10 Abs. 3 

BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststun-

den eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über ihren In-

halt Auskunft verlangen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-

ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 

gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 

gemäß § 215 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung be-

gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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Der Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 

Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Wiesmoor, 18.05.2015 

 

Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister 

Völler 

 

 

Bekanntmachung 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. D 5 

der Stadt Wiesmoor (Azaleenstraße – Süd) 
 

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.04.2015 die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. D 5 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-

lich: 

 
Übersicht 1. Änderung des Bebauungsplanes D5 der Stadt Wiesmoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. D 5 tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 

Abs. 3 BauGB). 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. D 5 kann einschließlich ihrer Begründung gem. § 10 Abs. 3 

BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststun-

den eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über ihren In-

halt Auskunft verlangen. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-

ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 

gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 

gemäß § 215 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung be-

gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

Der Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 

Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Wiesmoor, 18.05.2015 

 
Stadt Wiesmoor 
 

Der Bürgermeister 

Völler 

 

 

Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.16 
im OT Victorbur der Gemeinde Südbrookmerland 

 

Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner öffentlichen Sitzung am 01. Oktober 2013 die 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.16 im Ortsteil Victorbur als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) so-

wie die Begründung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.16 ist aus dem nachstehenden 

Übersichtsplan ersichtlich: 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.16 tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 

Abs. 3 BauGB). 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9.16 liegt mit der dazugehörigen Begründung ab sofort im 

Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Zimmer 312, Westvictorburer Str. 2, 26624 Südbrookmer-

land, während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme unbefristet öffentlich aus. Jeder-

mann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 

§ 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-

kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland geltend gemacht worden sind. 

Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 

darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-

ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Ein Antrag gemäß § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 9.16 im OT Victorbur ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 

der Antragsteller im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB oder der Beteiligung 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-

nen. 

 

Südbrookmerland, den 20. Mai 2015 

 
Gemeinde Südbrookmerland  
 
Der Bürgermeister 

Süssen 
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